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Antrag: „Kommunalwirtschaft und Daseinsvorsorge“

Die Stadt Bielefeld nimmt nicht nur durch das städtische Verwaltungshandeln, sondern auch durch städtische Beteiligungen wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr. Für die Versorgung mit Energie, Wasser, Erdgas und Fernwärme, für den Öffentlichen Personennahverkehr, für die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und für den Betrieb von Bädern und Eisbahnen leistet die Stadtwerke-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften einen wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge in Bielefeld. 

Die kommunale Beherrschung der Stadtwerke-Gruppe gewährleistet, dass das unternehmerische Handeln so gesteuert werden kann, dass die von der Stadt definierten Aufgaben in den genannten Bereichen der Daseinsvorsorge zielstrebig verfolgt werden können. Der besondere Erfolg dieser kommunalwirtschaftlichen Wahrnehmung von Aufgaben der Daseinsvorsorge liegt darin, dass alle wichtigen Entscheidungen vor Ort und mit mehrheitlichem Einfluss der Stadt Bielefeld getroffen werden können. 

Die Stadtwerke-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen hat die gemeinsam zwischen Gesellschaftern, Aufsichtsrat und Geschäftsführungen entwickelte Unternehmensstrategie schrittweise umgesetzt und sich im Markt hervorragend positioniert. Überdies sind in den letzten Jahren Restrukturierungsprozesse begonnen, um die wirtschaftliche Effizienz zu verbessern. Mit diesen Restrukturierungsprozessen sind bereits erhebliche Erfolge erzielt worden. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei die enge Verzahnung der Stadtwerke Bielefeld GmbH mit ihren Tochterunternehmen. Dadurch wird die dauerhafte Nutzung beträchtlicher Synergie-Potenziale ermöglicht. Die Stadtwerke-Gruppe leistet einen erheblichen wirtschaftlichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Die  Restrukturierungsprozesse lassen weitere Verbesserungen erwarten. 

Vor diesem Hintergrund beschließt der Rat der Stadt Bielefeld:

1. Der Rat der Stadt bekräftigt, dass die Stadtwerke-Gruppe mit ihren Tochterunternehmen als kommunal beherrschtes Unternehmen wichtige und für Bielefeld unverzichtbare Aufgaben in der Daseinsvorsorge  erfüllt. Der Rat begrüßt, dass damit ein erheblicher, jährlicher, wirtschaftlicher Beitrag für den städtischen Haushalt  geleistet wird. 

2. Der Rat hält eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteiligung der Stadt Bielefeld an der Stadtwerke Bielefeld GmbH und ihren Tochterunternehmen für unverzichtbar. 

3. Der Rat sieht in dem EuGH-Urteil vom 24.07.03 keine rechtliche Veranlassung, die gesellschaftsrechtliche Einbindung des Unternehmens moBiel GmbH und der moBiel-Tochter mSG zu verändern. Deshalb sind die derzeitigen gesellschaftsrechtlichen Beziehungen zwischen SWB GmbH, moBiel GmbH und mSG beizubehalten. 

4. Der Rat wird in den nächsten fünf Jahren keine Beschlüsse fassen, die den Ziff. 2 und 3 dieses Beschlusses  zuwiderlaufen.
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